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Bebauungsplan Nr. 372B

"Woermannstraße, Teilplan-Ost"

Verfahrensstand:

Satzung gem. § 10 (1) BauGB

Die Übereinstimmung mit dem

Offenlegungsexemplar vom

wird bescheinigt.

Rheda-Wiedenbrück, den

Bürgermeister

Dieser Bebauungsplan ist gem. § 2 (1)

BauGB durch Beschluss des Bau-,

Planungs-, Umwelt- und

Verkehrsausschusses der Stadt

Rheda-Wiedenbrück vom

aufgestellt worden. Der Beschluss wurde

am                    ortsüblich bekannt gemacht.

Rheda-Wiedenbrück, den

Vorsitzender des BSUV

Dieser Plan hat als Entwurf einschließlich

Text und Begründung gem. § 3 (2) BauGB

in der Zeit vom                   bis

öffentlich und vom                 bis

                     erneut öffentlich ausgelegen.

Die öffentliche Auslegung wurde am

                        und die erneute öffentliche

Auslegung am                          ortsüblich

bekannt gemacht.

Rheda-Wiedenbrück, den

Vorsitzender des BSUV

Dieser Plan mit Begründung wird gem. § 10

(3) BauGB zu jedermanns Einsicht

bereitgehalten. Ort und Zeit der

Bereithaltung sind am

ortsüblich bekannt gemacht worden. Mit der

erfolgten Bekanntmachung tritt der

Bebauungsplan in Kraft.

Rheda-Wiedenbrück, den

Abteilung Stadtplanung

Dieser Plan ist gem. § 10 BauGB und  § 7

der Gemeindeordnung für das Land

Nordrhein-Westfalen in der Fassung der

Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV

NRW S. 666) vom Rat der Stadt

Rheda-Wiedenbrück am

als Satzung beschlossen worden.

Rheda-Wiedenbrück, den

Bürgermeister

Die Planunterlage entspricht den Anforder- ungen des § 1 der Planzeichenverordnung vom

18.12.1990 in der zur Zeit gültigen Fassung.

Stand der Planunterlage: (bzgl. Bebauung) 

(bzgl. Flurstücksnachweis) 

Die Festlegung der städtebaulichen Planung i. V. mit den digitalen Planungsdaten-

Bestand (hier: DXF- Datei vom                  als Bestandteil dieses Bebauungsplanes) ist

geometrisch eindeutig.

Gütersloh, den

Kreis Gütersloh

Abteilung 4.1

Liegenschaftskataster und Vermessung

Ltd. Kreisvermessungsdirektor
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C.4 Bauweise, die überbaubaren und nicht überbau-

baren Grundstücksflächen sowie Stellung bau-

licher Anlagen gem. § 9 (1) Ziffer 2 BauGB

Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege

und zur Entwicklung von Boden, Natur und

Landschaft gem. § 9 (1) Ziffer 20 und 25 BauGB

C.10

abweichende Bauweise

Baugrenze

nicht überbaubare Grundstücksfläche

überbaubare Grundstücksfläche

Baugrenze zur Abgrenzung der maximalen überbaubaren Grundstücksflächen,

soweit die festgesetzte maximale Grundflächenzahl nicht entgegensteht.

a

In Abweichung von der offenen Bauweise sind bauliche Anlagen mit größeren

Abmessungen (Länge und Breite) als 50,00 m zulässig.

Verkehrsflächen gem. § 9 (1) Ziffer 11 BauGB

Straßenbegrenzungslinie

Straßenverkehrsflächen

C.6

Flächen für die Landwirtschaft und Wald

gem. § 9 (1) Ziffer 18 BauGB

Flächen für die Landwirtschaft

C.9

Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen

gem. § 9 (1) Ziffer 4 BauGB

C.5

Von der Bebauung freizuhaltende Schutzflächen

und ihre Nutzung, Flächen für besondere Anlagen

und Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen

Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-

Immissionsschutzgesetzes sowie zum Schutz vor

solchen Einwirkungen oder zur Vermeidung oder

Minderung solcher Einwirkungen zu treffenden

baulichen und sonstigen Vorkehrungen gem. § 9

(1) Ziffer 24 BauGB

C.11

4

1

2

3

o

Zweckbestimmung: Park + Ride

maximal zulässige Firsthöhe in Metern

6

.

4

Maß der baulichen Nutzung gem. § 9 (1) Ziffer 1

BauGB i. V. m. § 16 - 21 BauNVO

C.3

0,8

Grundflächenzahl, Geschossflächenzahl und Baumassenzahl

maximale Grundflächenzahl  (GRZ)

minimal zulässige Firsthöhe in Metern

Höhe der baulichen Anlagen

Im Einzelfall kann eine Ausnahme gem. § 17 (2) von den in § 17 (1) BauNVO

genannten Festsetzungen zugelassen werden.

Die festgesetzte Höhe der baulichen Anlage darf ausnahmsweise durch unter-

geordnete Bauteile und technische Gebäudeeinrichtunge überschritten werden,

wobei ein Rücksprung von 1,00 m von der Außenkante der Attika eingehalten

werden muss. Dieses gilt nicht innerhalb des gekennzeichneten Trassenverlaufs

der Richtfunkverbindung der Telefonica Germany GmbH & Co. OHG.

FH min 8,00

unzulässig sind gem. § 1 (6) BauNVO:

-

-

Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke

gem. § 8 (3) Ziffer 2 BauNVO,

Vergnügungsstätten gem. § 8 (3) Ziffer 3 BauNVO.

0,8 maximale Geschossflächenzahl (GFZ)

7,0 maximale Baumassenzahl (BMZ)
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Als Dachform sind nur geneigte Dächer (GD), Flachdächer (FD) und

Pultdächer (PD) zulässig.

3

.

5

maximal zulässige Gebäudehöhe in Metern

Bereich ohne Ein- und Ausfahrt

1

2

3

1

5

1

5

1

2

1

5

3

3

Wasserflächen und Flächen für die Wasserwirtschaft,

den Hochwasserschutz und die Regelung des

Wasserabflusses gem. § 9 (1) Ziffer 16 BauGB und

§ 9 (4) BauGB i.V.m. § 51a LWG NRW

C.8

1

4

offene Bauweise

7,0

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung

Bebauungsplan Nr. 372B

"Woermannstraße, Teilplan-Ost"

z.B. TH max 6,50

z.B.

Der Traufpunkt zur Bestimmung der Traufhöhe (TH) wird gebildet durch die

Schnittlinien der Außenflächen der Außenwand mit der Dachhaut.

Die Firsthöhe (FH) wird am Schnittpunkt der Außenflächen der Dachhaut

gemessen.

z.B.

TH min 6,00

Als unterer Bezugspunkt für die Traufhöhe (TH), Firsthöhe (FH) und

Gebäudehöhe (GH) gem. § 18 (1) BauNVO wird der Endausbau der Straße in

NHN-Höhe von 72,00 m über NHN festgesetzt. (NHN-Höhe bis zum

Satzungsbeschluss noch festzulegen.)

Die maximal zulässige Gebäudehöhe (GH) wird am fertiggestellten Gebäude am

Dachabschluss / Attika bzw. am Schnittpunkt der Außenflächen der Dachhaut

gemessen.

maximal zulässige Traufhöhe in Metern

Textliche Festsetzungen mit Zeichenerklärungen

minimal zulässige Traufhöhe in Metern

z.B. FH max 9,00

Nebenanlagen nach § 14 BauNVO sind allgemein zulässig, wenn sie einen

seitlichen und hinteren Mindestabstand von 1,00 m zur Grundstücksgrenze

einhalten und mit bodenständigen Gehölzen und Sträuchern eingegrünt

werden und diese dauerhaft unterhalten werden.

Solarenergie-Anlagen sind auf oder an Gebäuden oder als untergeordnete

Nebenanlagen gem. § 65 (1) Ziffer 44 BauO NRW allgemein zulässig.

Baurecht gem. § 9 (2) Ziffer 2 BauGB

(Aufschiebend bedingte Nutzung)

C.12

Die Neubebauung und der wesentliche Umbau und / oder die Nutzungs-

änderung im Bestand zu Wohnzwecken ist in dem festgesetzten Allgemeinen

Wohngebiet bis zur vollständigen und lückenlosen Errichtung der Bebauung

innerhalb des gem. § 9 (1) Ziffer 24 BauGB gekennzeichneten Bereiches sowie

bis zur Errichtung der festgesetzten Schallschutzeinrichtung entlang der

Freiherr-vom-Stein-Allee unzulässig.

WAo

ED

0,3 0,6

GD

TH max 6,00

FH max 10,00

II

WAg

0,4 0,8

PD

TH min 6,00

TH max 6,50

FH min 8,00

FH max 9,00

II

GE(N)2a

0,8

FD

GH max 10,00

Sonstiges Sondergebiet - Pkw - Stellplatzanlage

Innerhalb des Sonstigen Sondergebietes ist eine Nutzung der Pkw -

Stellplatzanlage in der Zeit von 22-6 Uhr unzulässig. Ausnahmen dazu können

ausnahmsweise durch entsprechende Nachweise im Baugenehmigungs-

verfahren erteilt werden.

Übersichtsplan M. 1 : 10.000

Grundlage: (Lärmemissionskontingentierung für einen Bebauungsplan,

(DEKRA Automobil GmbH, Bielefeld 12.11.2013) sowie Bericht-Nr.

21486/A26692/553003774 Arbeitsblatt 11.04.2014; Bericht- Nr.:

21486/A26692/553003774 Arbeitsblatt 2 18.06.2014; Bericht- Nr.:

21486/A26692/553003774 Arbeitsblatt 23.06.2014 (DEKRA

Automobil GmbH, Bielefeld)

Festsetzungen zum passiven Schallschutz mit Lüftung (deren Einhaltung sicherzu-

stellen ist; dies schließt den Nachweis über die Erfüllung der Anforderungen zum

Schallschutz im Hochbau nach DIN 4109 mit dem Bauantrag ein):

Innerhalb des gekennzeichneten Bereiches sind für den Neubau die

Wohnungsgrundrisse so auszurichten, dass besonders schutzbedürftige Wohn- und

Schlafräume zur lärmabgewandten Seite angeordnet werden.

Balkone und Terrassen sind innerhalb des gekennzeichneten Bereiches

ausschließlich auf der straßen- / schienen- / lärmabgewandten Gebäudeseite

zulässig.

Ausnahme: In dem gekennzeichneten Bereich sind Balkone ausnahmsweise an den

straßen- / lärmzugewandten Gebäudeseiten entweder vor den Aufenthaltsräumen

als verglaste Wintergärten oder Loggien oder in ihrer Wirkung vergleichbare

Maßnahmen vorzusehen.

Die nachgenannten Anforderungen an das Schalldämmmaß der Außenbauteile der

schutzwürdigen Räume und Schallschutzklassen sind einzuhalten.

Für straßen- / lärmzugewandte fensterlos ausgeführte Gebäude- bzw. Fassadenteile

müssen die Fenster zur straßen- / schienen- / lärmabgewandten Gebäuderückseite

derart angeordnet werden, dass die Aufenthaltsräume ausreichend belüftet und

belichtet werden. Aufenthaltsräume, in denen nicht gewohnt wird, sind ohne Fenster

zulässig, wenn gesundheitliche Belange sowie Anforderungen an eine ausreichende

Belüftung und Belichtung nicht entgegenstehen.

Ausnahmsweise sind straßen- / schienen- / lärmzugewandte Fenster als nicht zu

öffnende Fenster auszuführen.

An das Schalldämmmaß der Außenbauteile von schutzwürdigen Räumen

lt. DIN 4109 (z.B. Wohn- und Schlafräume) sind erhöhte Anforderungen zu stellen.

Abhängig vom Abstand zur Lärmquelle dürfen die in der nachfolgenden Tabelle

enthaltenen Schalldämmmaße der Außenbauteile von schutzwürdigen Räumen nicht

unterschritten werden und die aufgeführten Schallschutzklassen der Fenster sind

sicherzustellen.

Für die konkrete Auslegung der Schalldämmung der Außenwände und Fenster sind

mindestens die o.g. Dämmmaße zugrunde zu legen. Für das Nachweisverfahren

sind die Tabellen 9 und 10 der DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau, in der derzeit

gültigen Fassung) zu beachten.

Allgemeines Wohngebiet

Innerhalb der gekennzeichneten Fläche ist eine Schallschutzeinrichtung mit 8,00 m

Höhe ab Geländeoberfläche zu errichten. Es ist auf dichte Anschlüsse an Boden und

Wänden zu achten, um Schalldurchstrahlungen durch Undichtigkeiten zu vermeiden.

Das Schalldämm-Maß der Einrichtung muss mindestens Rw = 25 dB betragen.

Folgende passive Immissionsschutzmaßnahmen für die Neubebauung in dem

gekennzeichneten Bereich des Allgemeinen Wohngebietes sind vorzusehen:

Grundlage: Stellplatzanlage innerhalb des B-Plan "Woermannstraße Teilplan

Ost" (nicht genehmigungsbedürftige Anlagen nach § 22 BImSchG),

DEKRA Automobil GmbH, Bielefeld 12.11.2013)

geschlossene Bauweise
g

GE(N)1a

0,8

FD

GH max 10,00

SO

Pkw -

Stellplatzanlage

St
Flächen für Stellplätze mit Zu- und Umfahrten

Umgrenzung von Schutzgebieten und

Schutzobjekten im Sinne des Naturschutzrechts

gem. § 9 (6) BauGB

C.13

GH max 10,00

gem. § 9 (4)  BauGB i. V. m. §§ 13 und 86 BauO NRW

Die äußere Gestaltung baulicher Anlagen

Das anfallende Niederschlagswasser in den Baugebieten und innerhalb des

Sonstigen Sondergebietes ist als unbelastetes / unverschmutzes Niederschlags-

wasser über offene Mulden zu versickern. Im Sinne eines geregelten Wasserab-

flusses ist auf den einzelnen Grundstücken für schwach bis stark belastetes

Niederschlagswasser eine dezentrale Regenwasser-Klärung / Reinigung vorzu-

sehen. Die Regenwasser-Klärung / Reinigung kann im Rahmen der geltenden

Regeln der Technik individuell gestaltet werden (Erdbecken / geschlossene

Becken). Den Bauanträgen ist hierzu ein Nachweis beizufügen.

7,0

St

Höhe: 8,00 m

Länge: 30,00 m

Grenzen gem. § 9 (7) BauGBC.1

C.

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes

gem. § 9 (7) BauGB

Art der baulichen Nutzung gem. § 9 (1) Ziffer 1

BauGB i. V. m. §§ 1 - 15 BauNVO

C.2

Beispiel Festsetzung von Art und Maß der baulichen Nutzung sowie der

Bauweise

RechtsgrundlagenB.

GE (N)

Gewerbegebiet  mit Nutzungsbeschränkung gem. § 8 BauNVO i.V.m. § 1 (5), (6)

und (9) BauNVO

Zulässig sind:

-

-

Anmerkung:

Zuwiderhandlungen gegen die gem. § 86 BauO NRW in dem Bebauungsplan

aufgenommenen Festsetzungen (Örtliche Bauvorschriften) sind Ordnungs-

widrigkeiten im Sinne des § 84 (1) Ziffer 20 BauO NRW und können gem.

§ 84 (3) BauO NRW als solche geahndet werden.

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung oder Maß der Nutzung zwischen oder

innerhalb von Baugebieten nach § 1 (4) und § 16 (5) BauNVO

Gewerbebetriebe aller Art, Lagerhäuser, Lagerplätze und öffentliche Betriebe

gem. § 8 (2) Ziffer 1 BauNVO,

Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude gem. § 8 (2) Ziffer 2 BauNVO,

Zulässig sind die nachfolgenden Nutzungen unter der Voraussetzung, dass die

Betriebe und Anlagen innerhalb der im Nutzungsplan gekennzeichneten Flächen

die folgenden Lärmimmissionskontingente (LEK) nicht überschreiten:

GE (N) 1 55 / 42 dB(A) tags/nachts

GE (N) 2 58 / 44 dB(A) tags/nachts

Für die festgesetzten Lärmimmissionskontingente (LEK) gilt:

- Während der Nachtzeit sind im Zusammenhang mit den zulässigen Nutzungen

Betriebstätigkeiten bei entsprechender schalltechnischer Optimierung und

Nachweis einer schalltechnischen Machbarkeitsstudie Betriebe und Anlagen

ausnahmsweise zulässig.

Die in den textlichen Festsetzungen genannten bzw. in Bezug genommen

Gutachten, Untersuchungen, Normen, Empfehlungen und Listen sind bei der

Stadt Rheda-Wiedenbrück, FB Stadtplanung / Bauordnung, Rathausplatz 13,

33378 Rheda-Wiedenbrück einsehbar.

Dachform

Traufhöhe

Firsthöhe

Gebäudehöhe

GeschossflächenzahlGrundflächenzahl

Bauweise              Baugebiet          Zahl der

                                                  Vollgeschosse

Allgemeines Wohngebiet WA

gem. § 4 BauNVO i. V. m. § 1 (5) und (6) BauNVO

WA

Zulässig sind:

Wohngebäude gem. § 4 (2) Ziffer 1 BauNVO,

Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke

gem. § 4 (2) Ziffer 3 BauNVO.

Unzulässig sind gem. § 1 (5) BauNVO:

Unzulässig sind gem. § 1 (6) Ziffer 1 BauNVO:

Betriebe des Beherbergungsgewerbes gem. § 4 (3) Ziffer 1 BauNVO,

sonstige nicht störende Gewerbebetriebe gem. § 4 (3) Ziffer 2 BauNVO,

Anlagen für Verwaltungen gem. § 4 (3) Ziffer 3 BauNVO,

Gartenbaubetriebe gem. § 4 (3) Ziffer 4 BauNVO,

Tankstellen gem. § 4 (3) Ziffer 5 BauNVO.

-

-

-

-

-

die der Versorgung des Gebietes dienenden Läden, Schank- und Speise-

wirtschaften sowie nicht störende Handwerksbetriebe gem. § 4 (2) Ziffer 2

BauNVO,

Anlagen für sportliche Zwecke gem. § 4 (2) Ziffer 3 BauNVO.

-

-

-

-

WAo

ED

0,3 0,6

GD

TH 4,50

FH 10,00

II

Die Gemeindeordnung für das Land Nordrhein - Westfalen (GO NRW) in der

Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666), zuletzt

geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19.12.2013 (GV NRW S. 878);

Die Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsver-

ordnung - BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.01.1990

(BGBI. I S. 132), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 11.06.2013

(BGBI. I S. 1548);

Die Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des

Planinhaltes (Planzeichenverordnung-PlanzV) vom 18.12.1990 (BGBl. I S. 58,

zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22.07.2011 (BGBl. I S. 1509);

Das Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom

23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes

vom 15.06.2014 (BGBl. I S. 954);

Das Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz

- BNatSchG) in der Fassung vom 29.07.2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert

durch Artikel 4 Abs. 100 des Gesetztes vom 07.08.2013 (BGBL. I S. 3154);

Die Bauordnung für das Land Nordrhein - Westfalen (BauO NRW) in der

Fassung der Bekanntmachung vom 01.03.2000 (GV NRW S. 256), zuletzt

geändert durch Artikel 2 Gesetz vom 20.05.2014 (GV NRW S. 294);

Das Landeswassergesetz (LWG-) in der Fassung der Bekanntmachung vom

25.06.1995 (GV NRW S. 926), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes

vom 05.03.2013 (GV NRW S. 133).

-

-

unzulässig sind gem. § 1 (5) BauNVO:

unzulässig sind gem. § 1 (5) BauNVO in Verbindung mit § 1 (9) BauNVO:

-

-

Ausnahmsweise können zugelassen werden gem. § 1 (5) BauNVO in

Verbindung mit § 1 (9) BauNVO:

-

-

-

Tankstellen gem. § 8 (2) Ziffer 3 BauNVO

Anlagen für sportliche Zwecke gem. § 8 (2) Ziffer 4 BauNVO.

Beherbergungs- und Bordellbetriebe sowie Wohnheime für die gewerbliche

Nutzung ohne Wohnnutzung als Gewerbebetriebe aller Art gem. § 8 (2) Ziffer 1

BauNVO,

Einzelhandelsbetriebe als Gewerbebetriebe aller Art, die zentren- und

nahversorgungsrelevant (Einzelhandelskonzept 2008: Rheda-Wiedenbrücker

Sortimentsliste) sind, gem. § 8 (2) Ziffer 1 BauNVO.

Gewerbebetriebe und Anlagen als Gewerbebetriebe aller Art, die einen

Betriebsbereich oder Teil eines Betriebsbereiches im Sinne des § 3 (5a)

BImSchG i.V.m. der 12. BImSchV (Störfallverordnung i.d.F. der

Bekanntmachung vom 14.08.2013 (BGBI. I S. 3230)) darstellen und nicht

aufgrund baulicher oder technischer Vorkehrungen / Maßnahmen ein

geringerer Abstand zu schutzbedürftigen Gebieten ausreichend ist.

Einzelhandelsbetriebe, sofern sie Produkte für ein autohaustypisches

Handelssortiment wie z.B. Handel mit Kfz, Kfz-Teilen und Kfz-Zubehör u.ä.

aufweisen.

Ausstellungsflächen, Showrooms, die nicht dem unmittelbaren Zweck der

Warenabgabe dienen.

Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für

Betriebsinhaber und Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und

ihm gegenüber in Grundfläche und Baumasse untergeordnet sind.

-

Bestandteile des Bebauungsplanes:

Nutzungsplan

Rechtsgrundlagen

Textliche Festsetzungen mit Zeichenerklärungen

Die äußere Gestaltung baulicher Anlagen

Sonstige Darstellungen und Hinweise zum Planinhalt

Beigefügt ist dem Bebauungsplan:

A.

B.

C.

D.

E.

 Begründung mit Umweltbericht

 Gutachten Lärmemissionskontingentierung für einen Bebauungsplan, Stellplatzanlage innerhalb

des B-Plan "Woermannstraße Teilplan Ost" (nicht genehmigungsbedürftige Anlagen nach § 22

BImSchG), (DEKRA Automobil GmbH, Bielefeld 12.11.2013) sowie Bericht-Nr.

21486/A26692/553003774 Arbeitsblatt 11.04.2014; Bericht- Nr.: 21486/A26692/553003774

Arbeitsblatt 2 18.06.2014; Bericht- Nr.: 21486/A26692/553003774 Arbeitsblatt 23.06.2014

(DEKRA Automobil GmbH, Bielefeld)

 Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag von K. Othmer, landschaftsArchitektur, Gütersloh/ herbstreit,

Landschaftsarchitekten, Bochum, November 2010.

Flur 1

Flur 13

Flur 14

Flur 15

Gemarkung:

Flur:

Rheda

13, 14

3

3

3

3

3

3

3

Öffentliche Grünflächen

Grünflächen gem. § 9 (1) Ziffer 15 BauGB
C.7

Zweckbestimmung: Verkehrsgrün
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Traufhöhe 6,00 m

Firsthöhe 8,00 m

8

6

12

Schemaschnitte

9

6

12

Rauchschwalbe, Mehlschwalbe: Abriss der Gebäude ausschließlich im Zeitraum

Oktober bis März außerhalb der Brutzeit

Artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahmen gem. § 9 (1) Ziffer 20 BauGB

Großer Abendsegler, Kleiner Abendsegler: Beseitigung der Gehölzbestände

ausschließlich im Winterhalbjahr (Oktober bis Februar)

Dachaufbauten und Dacheinschnitte sind nur in einer Geschossebene

zulässig, im Spitzbodenbereich (= 2. Ebene im Dachraum) sind Dachaufbauten

und Dacheinschnitte unzulässig. Alle über der Traufe angeordneten Bauteile, wie

Dachgauben, Zwerchgiebel und Dacheinschnitte (Loggien) dürfen in ihrer

Gesamtlänge 50% der zugehörigen Trauflänge nicht überschreiten. Abstand

zwischen Dachaufbauten sowie Dacheinschnitten und Ortgang:

mindestens 1,50 m.

Bauliche Anlagen (§ 86 (1) Nr. 1 BauO NRW) im Allgemeinen Wohngebiet

Werbeanlagen sind straßenseitig und betriebsbezogen zulässig

• bis zu einer Gesamtgröße von 5 % der jeweiligen Fassadenfläche;

• wenn sie als Einzelanlage bzw. freistehende Anlage auf den nicht berbaubaren

  Grundstücksflächen nur in einer Höhe bis zu 6,00 m über dem Gelände z.B. an

  Masten oder Seilen errichtet werden;

• wenn sie nicht mit wechselndem Licht und / oder Signalfarbe betrieben werden

  sollen;

• als belichtete Hinweise für den Suchverkehr und Anstrahlungen von Betrieben

  und Betriebsteilen zu Zwecken des Werkschutzes (Sicherheitsanlagen).

Werbeanlagen

An öffentlichen Verkehrsflächen sind Einfriedungen nur als lebende Hecken,

Holzlatten- oder Plankenzäune / Stabgitterzäune bis zu einer Höhe von 0,80 m

zulässig.

Entlang öffentlicher Verkehrsflächen sind Einfriedungen als Maschendrahtzaun /

Stabgitterzäune bis zu einer Höhe von 2,00 m zulässig, wenn sie in dem Abstand

der Zaunhöhe zur öffentlichen Verkehrsfläche errichtet werden.

Einfriedungen
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Je 10 Stellplätze ist ein heimischer Laubbaum mit einer ausreichend großen

Baumscheibe zu pflanzen.

Für die Stellplatzanlage innerhalb des Sonstigen Sondergebietes gilt:

Starker, regelmäßiger, insbesondere höhenbegrenzender Kronenschnitt

(Kappungen, Schneiteln, Formschnitt etc.) ist nicht zulässig.

Die Vorgaben von Mindestwurzelgrößen und- substrataufbauten pro Baum nach

den Empfehlungen der Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung und

Landschaftsbau e. V. (FLL) - Empfehlungen für Baumpflanzungen - Teil 2 - sind

zu berücksichtigen.

Der First- bzw. die Oberkante von Nebendächern muss mindestens 0,50 m

unterhalb der Oberkante des Hauptfirstes liegen.

Die Sockelhöhe (= OK Fertigfußboden im EG über dem Bezugspunkt gemäß

D.2.2.3) darf höchstens 0,50 m betragen.

Gestalterische Einheit von Doppelhäusern: Bei Doppelhäusern sind

Dachneigung, Art der Dachdeckung, Dachüberstände, Ausführung der Gauben

und Gebäudehöhe (Sockel-, Trauf- und Firsthöhe) einheitlich auszuführen. Die
Außenwände sind in Oberflächenstruktur und Farbgebung aufeinander

abzustimmen.

Sonstiges Sondergebiet SO gem. § 11 (2) BauNVO

Zweckbestimmung: Pkw Stellplatzanlage

SO

Zulässig sind:

Stellplätze im Zusammenhang für Messen, Ausstellungen, Kongresse und

Veranstaltungen

Traufhöhe 6,00 m

Firsthöhe 9,00 m

Zwölfte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes

(Störfall-Verordnung - 12. BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom

08. Juni 2005 (BGBl. I S. 1598), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung

vom 14. August 2013 (BGBl. I S. 3230).

St

3

3

3

3

3

6

1,0

Hinweis:

In dem festgesetzten Allgemeinen Wohngebiet kann es in bis zu 10 % der

Jahresstunden mit Geruchsbelästigungen durch den östlich des Plangebietes

liegenden fleischverarbeitenden Betrieb kommen.

Im Plangebiet sind vereinzelte Trinkwasserbrunnen vorhanden. Sollten weitere

Grundstücke im Plangebiet nicht an das öffentliche Trinkwassernetz anschließen, sondern

sich über private Trinkwasserbrunnen selbst versorgen, so sind diese gemäß

Trinkwasserverordnung der Abteilung Gesundheit anzuzeigen. Die daraus entstehenden

Pflichten für die Betreiber werden anschließend für jede Brunnenanlage separat festgelegt.

SO

Pkw -

Stellplatzanlage

1,0

Sonstige Darstellungen und Hinweise zum PlaninhaltE.

z.B. 3,0 Maßzahl (in m)

vorhandene Bebauung

vorhandene Flurstücksgrenze

Flurstücksnummer

Sichtdreiecke

Die innerhalb der Sichtdreiecke liegenden Grundstücke sind von Gegenständen,

baulichen Anlagen und Bewuchs über 1,00 m Höhe, bezogen auf die Fahrbahn-

oberfläche ständig freizuhalten. Sichtbehinderndes Gelände ist ggf. abzutragen.

    26

mögliche Grundstückseinteilung

Trinkwasser

Auch Brauchwasserbrunnen für die Nutzung im Haushalt (z.B. Waschmaschine,

Toilettenspülung) sind der Abteilung Gesundheit anzuzeigen. Insbesondere die

Anforderungen der Trinkwasserverordnung, der DIN En 1717, der DIN 1988 sowie der

allgemein anerkannten Regel der Technik sind einzuhalten.

1

1

1

4

1

1

Richtfunktrasse der Telefonica Germany GmbH & Co. OHG

Innerhalb des Schutzstreifens der Richtfunktrasse 305551879 ist nur eine max.

Bauhöhe von 10,00 m zulassig.

Innerhalb der gekennzeichneten Fläche ist eine Schallschutzeinrichtung mit 2,00 m

Höhe ab Geländeoberfläche zu errichten. Es ist auf dichte Anschlüsse an Boden und

Wänden zu achten, um Schalldurchstrahlungen durch Undichtigkeiten zu vermeiden.

Das Schalldämm-Maß der Einrichtung muss mindestens Rw = 25 dB betragen.

Die Herstellung der Schallschutzeinrichtung muss vor Inbetriebnahme der Nutzungen

in dem südlichen festgesetzten Sonstigen Sondergebiet erfolgen.

Höhe: 2,00 m
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Wenn bei Erdarbeiten kultur- oder erdgeschichtliche Bodenfunde oder Befunde (etwa Ton-

scherben, Metallfunde, dunkle Bodenverfärbungen, Knochen, Fossilien) entdeckt werden,

ist nach §§ 15 und 16 des Denkmalschutzgesetzes die Entdeckung unverzüglich der

Gemeinde oder der LWL-Archäologie für Westfalen, Am Stadtholz 24a, 33609 Bielefeld, an-

zuzeigen und die Entdeckungsstätte drei Werktage in unverändertem Zustand zu erhalten.

Bodenfunde

Einzelfunde sind nicht auszuschließen, Tiefbauarbeiten sind mit entsprechender Vorsicht

auszuführen. Treten hierbei verdächtige Gegenstände oder außergewöhnliche

Bodenverfärbungen auf, ist die Arbeit aus Sicherheitsgründen sofort einzustellen, der

Staatliche Kampfmittelräumdienst ist zu benachrichtigen.

Kampfmittel

Altlasten sind im Plangebiet nicht bekannt. Unabhängig davon besteht nach § 2 (1) Landes-

bodenschutzgesetz die Verpflichtung, Anhaltspunkte für das Vorliegen einer Altlast oder

schädlicher Bodenveränderungen unverzüglich der zuständigen Behörde anzuzeigen,

sofern derartige Feststellungen bei der Durchführung von Baumaßnahmen, Baugrundunter-

suchungen oder ähnlichen Eingriffen in den Boden und den Untergrund angetroffen werden.

Altlasten

Nach ortüblicher öffentlicher

Bekanntmachung am 06.06.2014 wurde die

Öffentlichkeit gem. § 3 (1) BauGB über die

allgemeinen Ziele sowie die wesentlichen

Auswirkungen der Planung in einer

Versammlung am 23.06.2014 informiert.

Die frühzeitige Beteiligung der Behörden

gemäß § 4 (1) BauGB erfolgte mit Schreiben

vom 06.08.2014.

Rheda-Wiedenbrück, den

Stadtplanung

Der externe Ausgleich findet innerhalb des Gebiets der Stadt Rheda-

Wiedenbrück (Gemarkung Nordrheda-Ems, Flur 14, Flurstücke 7 und 155)

- Kompensationsfläche „Hof Wesemann“ - statt. Der Ausgleich erfolgt dabei auf

Teilflächen bzw. als Teilmaßnahmen innerhalb dieser Gesamt-Ausgleichsfläche.

Der Bestand ist Ackerfläche.

Die Herrichtung als Gesamt-Ausgleichsfläche erfolgt durch

 die Anlage von Hecke und Waldrand mit Saum mit Sträuchern in Gruppen-

pflanzungen und einzelnen Baumpflanzungen,

 die Anlage von Dauergrünland als Extensivgrünland nach dem

Kulturlandschaftsprogramm des Kreises Gütersloh,

 der Anlage von Blühstreifen als Einsaat von Blühmischungen gemäß der

Vorgabe der Unteren Landschaftsbehörde des Kreises Gütersloh sowie

 der Anlage einer Blänke, eines Artenschutzteiches mit

Böschungsabflachungen.

Die Maßnahmen sind mit dem Grundstückseigentümer bzgl. der Umsetzung

vertraglich vereinbart. Insgesamt ergibt sich bei der Umsetzung aller Maß-

nahmen ein Potenzial von 265.047,5 Wertpunkten. Davon stehen derzeit noch

181.839,5 Wertpunkte zur Deckung von Ausgleichsbedarfen zur Verfügung.

Der im Rahmen dieses Bauleitplanverfahrens zu deckende Ausgleichsbedarf

von 62.458,8 Wertpunkten kann somit ausreichend berücksichtigt werden.

Externer Ausgleich

Darstellung der Maßnahmen innerhalb der

Gesamt-Ausgleichsfläche

Umgrenzung der Ausgleichsfläche im Gebiet

der Stadt Rheda-Wiedenbrück (Gemarkung

Nordrheda-Ems, Flur 14, Flurstücke 7 und 155)


